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63/503. Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

 Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 19. September 2008 nahm die Generalversammlung 
aufgrund der im ersten Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung24 die 
Tagesordnung25 und die Zuweisung der Tagesordnungspunkte26 für die dreiundsechzigste 
Tagung an. 

 Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung aufgrund der im ersten 
Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung27, die Behandlung des Punktes 
„Frage der madagassischen Inseln Glorieuses, Juan de Nova, Europa und Bassas da In-
dia“ zurückzustellen und ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

 Auf ihrer 20. Plenarsitzung am 6. Oktober 2008 beschloss die Generalversammlung 
auf Vorschlag des Generalsekretärs28, in Abweichung von den entsprechenden Bestimmun-
gen der Regel 40 ihrer Geschäftsordnung, den Zusatzpunkt „Richter des Internationalen 
Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht“ innerhalb des Prioritätsbereichs I (Organisations-, Verwaltungs- und sonstige Fragen) 
in die Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im 
Plenum zu behandeln. 

 Auf ihrer 34. Plenarsitzung am 30. Oktober 2008 beschloss die Generalversammlung 
aufgrund der im zweiten Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung29, den 
Zusatzpunkt „Anerkennung der Sichelzellenanämie als Priorität der öffentlichen Gesund-
heit“ innerhalb des Prioritätsbereichs B (Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachs-
tums und einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung und den jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen) in die 
Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Ple-
num zu behandeln. 

 Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung aufgrund der im zweiten 
Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung30, den Zusatzpunkt „Gewährung 
des Beobachterstatus in der Generalversammlung an den Internationalen Fonds zur Ret-
tung des Aralsees“ innerhalb des Prioritätsbereichs I (Organisations-, Verwaltungs- und 
sonstige Fragen) in die Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen und 
ihn dem Sechsten Ausschuss zuzuweisen. 

 Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung aufgrund der im 
zweiten Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung31, den Tagesordnungs-
punkt 58 „Bericht des Menschenrechtsrats“ im Plenum und im Dritten Ausschuss zu be-
handeln, mit der Maßgabe, dass der Dritte Ausschuss alle Empfehlungen des Menschen-
rechtsrats an die Versammlung, einschließlich der Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
des Völkerrechts auf dem Gebiet der Menschenrechte, prüft und entsprechende Beschlüsse 
fasst, unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, Resolutions- und Beschlussentwürfe zu 
allen in dem Bericht behandelten Fragen vorzulegen. Unter Berücksichtigung dieser Emp-
fehlung behandelt die Versammlung den Jahresbericht des Menschenrechtsrats über seine 

_______________ 
24 Ebd., Ziff. 64-76. 
25 A/63/251. 
26 A/63/252. 
27 A/63/250 und Corr.1, Ziff. 52. 
28 Siehe A/63/232. 
29 A/63/250/Add.1, Ziff. 1. 
30 Ebd., Ziff. 2. 
31 Ebd., Ziff. 3. 
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Tätigkeit im Plenum. Es bestand außerdem Einverständnis darüber, dass die derzeitige 
Regelung keinesfalls eine Neuauslegung der Versammlungsresolution 60/251 vom 
15. März 2006 darstellt und dass sie vor Beginn der vierundsechzigsten Tagung der Ver-
sammlung überprüft wird. 

 Auf ihrer 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008 beschloss die Generalversamm-
lung, den Tagesordnungspunkt 48 „Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse der 
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung 2002 und Vorbereitung der 
Überprüfungskonferenz 2008“ innerhalb des Prioritätsbereichs B (Förderung eines nach-
haltigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und den jüngsten Konferenzen der 
Vereinten Nationen) unmittelbar im Plenum zu behandeln. Die Versammlung beschloss 
außerdem, sofort mit der Behandlung des Punktes zu beginnen, um rasch einen Resolu-
tionsentwurf 32 zu prüfen. 

 

63/504. Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen 

 Auf ihrer 21. Plenarsitzung am 6. Oktober 2008 nahm die Generalversammlung 
Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen33. 
 

63/505. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, 
die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ- 
kerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, 
die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind 

 Auf ihrer 24. Plenarsitzung am 13. Oktober 2008 nahm die Generalversammlung 
Kenntnis von dem dreizehnten Jahresbericht des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für wäh-
rend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord 
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind 34. 
 

63/506. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien  
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

 Auf ihrer 24. Plenarsitzung am 13. Oktober 2008 nahm die Generalversammlung 
Kenntnis von dem fünfzehnten Jahresbericht des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht35. 
 

63/507. Durchführung der Resolutionen der Vereinten Nationen  

 Auf ihrer 32. Plenarsitzung am 27. Oktober 2008 beschloss die Generalversammlung, 
die Behandlung des Punktes „Durchführung der Resolutionen der Vereinten Natio-
nen“ zurückzustellen und ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 
 

_______________ 
32 A/63/L.57. 
33 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundsechzigste Tagung, Beilage 1 (A/63/1). 
34 Siehe A/63/209-S/2008/514. 
35 Siehe A/63/210-S/2008/515. 




